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Der Flächennutzungsplan basiert auf der digitalen Flurkartengrundlage

1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1):

Architektur- und Ingenieurbüro:
DIPL.ING.FH ROBERT SCHENK
DIPL.ING.TU MAX LANG
Am Gewerbering 12, 86932 Pürgen-Lengenfeld
Tel: 08196 / 99897-50,  Fax: 08196 / 99897-55

VERFAHRENSVERMERKE:

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit
Dienstleistungen des öffentlichen Bereichs, Flächen
für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2):

4. Sonstige Planzeichen:

3. Flächen für die Landwirtschaft und Wald 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9a):

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der Änderung

Planfassung vom 04.06.2019

geändert, am 04.06.2019

Aufgestellt, am 25.03.2019

1. Der Gemeinderat Pürgen hat in der Sitzung vom 25.03.2019 die Aufstellung der 15. Änderung des 
Flächennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.04.2019 ortsüblich 
bekanntgemacht. (§ 2  Abs.1 BauGB).

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 1 BauGB
für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 11.03.2019 hat in der Zeit vom 18.04.2019                 
bis 24.05.2019 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 11.03.2019 erfolgte 
am 02.05.2019. Auf die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde durch ortsübliche Bekanntmachung
am 12.04.2019 hingewiesen.

4. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 04.06.2019 gefasst.

5. Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 04.06.2019 wurden die Behörden und 
die sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.07.2019 bis 
zum 12.08.2019 beteiligt.

6. Der Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 04.06.2019 wurde mit Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.07.2019 bis 12.08.2019 öffentlich ausgelegt. Auf die Auslegung wurde
durch öffentliche Bekanntmachung am 28.06.2019 hingewiesen.

7. Der Gemeinderat Pürgen hat am 08.10.2019 den geänderten Flächennutzungsplan und die Begründung, 
beide in der Fassung vom 04.06.2019 gem. § 5 BauGB festgestellt.

8. Das Landratsamt Landsberg am Lech hat die 15. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung
vom 04.06.2019 mit Bescheid vom 05.11.2019, Nr. AZ 6100-4/el gem.§ 6 BauGB genehmigt. 

                                             Landsberg am Lech, den

(Siegel)                                                   _____________________________________________________
                                       

9. Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans wurde gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
am 15.11.2019 bekanntgemacht. Dabei wurde auf die Rechtsfolgen des § 215 BauGB sowie auf die 
Einsehbarkeit des Flächennutzungsplans hingewiesen. 
Die 15. Änderung des Flächennutzungsplans ist damit wirksam.

                                                 Pürgen, den                           .........................................

(Siegel)

                                                                              _______________________________________
                                                                                            Flüß       Erster  Bürgermeister

(§ 11 BauNVO)
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 1. Rechtsgrundlage 
 Gemäß § 6a Abs.1 BauGB ist dem in Kraft getretenen geänderten Flächennutzungsplan eine 
zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art u. Weise, wie die Umweltbelange und 
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem geänderten 
Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe aus denen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde. 
 
2. Anlass und Grundzüge der Planung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pürgen hat am 25.03.2019 die 15. Änderung des 
Flächennutzungsplans beschlossen.  
Das Entwicklungsgebot erfordert hierfür die Änderung des rechtskräftigen 
Flächennutzungsplanes, der von der Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 
14.12.1982 unter der Nr. 420-4621.1 LL20-1 genehmigt und bereits vierzehnmal geändert 
wurde.  
Als Kartengrundlage wurde die Digitale Flurkarte des Vermessungsamtes Landsberg am 
Lech verwendet. 
In der nun vorliegenden 15. Änderung wird eine Fläche am Sportplatz im Ortsteil Stoffen 
überplant als Sondergebiet “Schützenhalle“. 
 
Die Schützengesellschaft „Edelweiß“ Stoffen benötigt dringend eine neue Schützenhalle. Die 
1871 gegründete Gesellschaft mit ca. 130 Mitglieder beabsichtigt eine neue Schützenhalle, in 
unmittelbarer Nähe des bestehenden Schützenheims zu bauen. Das bestehende Gebäude 
befindet sich auf dem Gelände des Fußballclubs FC-Stoffen. 
Die ausgewiesene Fläche wird als Sondergebiet „Schützenhalle“ mit der Bindung für 
sportliche Zwecke ausgewiesen.  
Aufgrund der direkten Anbindung an die bestehenden Siedlungs- und 
Erschließungsstrukturen ist zum einen der vom LEP 3.3 (Z) geforderte städtebaulich 
integrierte Standort gewährleistet und zum anderen stellt die neue Baufläche eine überaus 
flächensparende Lösung gemäß LEP 3.1 (G) dar.   
 
Die Anbindung der ausgewiesenen Fläche an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
ist über die bestehende Bushaltestelle (Entfernung ca. 600 m) gewährleistet.  
 
Im Rahmen einer Voruntersuchung zur Flächennutzungsplanänderung und aufgrund der 
Notwendigkeit das Gebäude direkt an den Bestand anzubauen, wurde festgestellt, dass 
derzeit kein besser geeigneter Alternativstandort unter Berücksichtigung der ortsplanerischen 
Gesamtentwicklung zur Verfügung steht. (LEP 1.1.2 (Z)) 
Die vorgesehene Planung steht grundsätzlich im Einklang mit den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung. 
Das Erweiterungsgrundstück, Flur-Nr.: 366/3, wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt. 
 
  
3. Umweltbericht 
Mit der Einführung einer generellen Umweltprüfung als Bestandteil des 
Aufstellungsverfahrens werden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
nach § 1a die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet. 
 
Nach der Durchführung der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass durch die Umsetzung der 
Flächennutzungsplanänderungen keine erheblichen schädlichen  Auswirkungen auf die 
Umwelt zu erwarten sind (siehe bei Begründung Punkt 4 Umweltprüfungen/Umweltberichte). 
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4. Verfahrensablauf 
4.1 Der Gemeinderat Pürgen hat in der Sitzung vom 25.03.2019 die Aufstellung der 15. 
Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
12.04.2019 ortsüblich bekanntgemacht. (§ 2 Abs.1 BauGB). 
 
4.2 Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß 
§4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 
11.03.2019 hat in der Zeit vom 18.04.2019 bis 24.05.2019 stattgefunden. 
  
4.3 Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 
11.03.2019 erfolgte am 02.05.2019. Auf die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde 
durch ortsübliche Bekanntmachung am 12.04.2019 hingewiesen. 
 
4.4 Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 04.06.2019 gefasst. 
 
4.5 Zu dem Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 04.06.2019 wurden die 
Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 09.07.2019 bis zum 12.08.2019 beteiligt. 
 
4.6 Der Entwurf des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 04.06.2019 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.07.2019 bis 12.08.2019 öffentlich 
ausgelegt. Auf die Auslegung wurde durch öffentliche Bekanntmachung am 28.06.2019 
hingewiesen. 
 
4.7 Der Gemeinderat Pürgen hat am 08.10.2019 den geänderten Flächennutzungsplan und 
die Begründung, beide in der Fassung vom 04.06.2019 gem. § 5 BauGB festgestellt. 
 
4.8 Das Landratsamt Landsberg am Lech hat die 15. Änderung des Flächennutzungsplans in 
der Fassung vom 04.06.19 mit Bescheid vom 05.11.2019, Nr. AZ   6100-4/el gem.§ 6 BauGB 
genehmigt.  
  
4.9 Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans wurde gemäß 
§ 6 Abs. 5 BauGB am 15.11.2019 bekanntgemacht. Dabei wurde auf die Rechtsfolgen des § 
215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Flächennutzungsplans hingewiesen. 
Die 15. Änderung des Flächennutzungsplans ist damit wirksam. 
 
5. Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 1 BauGB) 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden u. sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 BauGB, siehe Punkt 4.2. 
Insgesamt 25 Aufforderungen zu Stellungnahmen, keine Bedenken, bzw. Rückantwort gaben 
21 Behörden oder Träger öffentlicher Belange. 
 
5.1 Rückantwort mit Bedenken und Anregungen haben gegeben: 
 
a) Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Rückantwort vom 21.05.2019 
Bodendenkmal pflegerische Belange: 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde 
gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen. 
 
 
Beschluss: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Änderungen sind nicht erforderlich. 
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b) LRA – Untere Naturschutzbehörde, Rückantwort vom 03.05.2019 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen zu dem o.g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 
Beschluss: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Änderungen sind nicht erforderlich. 
 
 
c) LRA – Untere Abfallbehörde, Rückantwort vom 29.04.2019 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen zur 15 Änderung des FNP. 
Laut aktueller Datenlage des Altlasten-, Bodenschutz-, und Deponieinformationssystems 
(ABuDlS) für den Landkreis Landsberg am Lech sind keine gefahrenverdächtigen Flächen 
mit erheblichen Bodenbelastungen oder sonstigen Gefahrenpotentialen bekannt, die in 
negativer Weise auf das Schutzgut Boden-Mensch und Boden- Grundwasser im 
Geltungsbereich der o.g. Flächennutzungsplanänderungen einwirken können. Sollten 
derartige Erkenntnisse beim Planungsträger vorhanden sein, die sich z.B. aus einer 
gewerblichen Vornutzung des Geländes oder aus Auffüllungen ableiten lassen oder 
Auffälligkeiten der Bodenbeschaffenheit im Zuge der Baumaßnahmen oder Nutzung bekannt 
werden, so sind diese so sind diese gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB zu berücksichtigen. In 
diesem Fall ist die untere Abfall/Bodenschutzbehörde gemäß § 47 Abs. 3 KrWG und Art. 1 
Satz 1 und 2 i. V. m. Art 12 BayBodSchG zu informieren. Die weiteren Maßnahmen wie 
Aushubüberwachung nach § 51 Abs. 1 Nrn. 1 u. 2 KrWG und Art. 30 BayAbfG i. V. m. § 10 
Abs. 2 Nrn. 5 - 8 KrWG, die Abstimmung von Verwertungs- und Entsorgungsmaßnahmen 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 3 Nachweisverordnung und ggfs. nachfolgende 
Beweissicherungsuntersuchungen nach 10 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 4 Abs. 2 BBodSchG sind mit 
der unteren Abfall-Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
Hinsichtlich der Ausgleichsmaßahmen wird darauf hingewiesen, dass ein evtl. vorgesehener 
Bodenabtrag grundsätzlich einen Eingriff in gem. § 1 BBodSchG und gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 
BBodSchG vorrangig zu schützende Bodenfunktionen oder auch den Totalverlust derselben 
bewirken kann. In diesem Zusammenhang wird auf Anlage 4.1 Nr. 4 Fußnote 2) BayKompV 
hingewiesen, wonach das Abschieben des Oberbodens als Aushagerungstechnik zu 
vermeiden ist. 
Es wird gebeten diese Belange zu berücksichtigen und derartige Bodeneinwirkungen zu 
vermeiden. 
Beschluss: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Änderungen sind nicht erforderlich. 
 
d) Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Rückantwort vom 22.05.2019 
1 . BEABSICHTIGTE EIGENE PLANUNGEN UND MASSNAHMEN 
Planungen oder Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim liegen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes derzeit nicht vor. 

2. FACHLICHE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN 

2.1 Grundwasser 

Im Umgriff bzw. Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine 
Grundwassermessstellen des Landesgrundwasserdienstes oder Messstellen Dritter 
vorhanden. Aussagen über den Grundwasserflurabstand können daher nicht 
getroffen werden. 

2.2 Lage zu Gewässern 

Oberirdische Gewässer werden durch das Vorhaben nicht berührt. 

2.3 Altlastenverdachtsflächen 
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Im Bereich des geplanten Flächennutzungsplans der Gemeinde sind keine 
Grundstücksflächen im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), 
Stand 03. Mai 2019 aufgeführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche 
Bodenveränderungen besteht. 
Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 
BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern 
bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials 
geklärt ist. 
 
2.4  Wasserversorgung 

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. Die 
hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Betriebsdrücke 
und auch die Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall über die öffentliche Anlage 
gewährleistet sind. 

2.5  Abwasserentsorgung 

2.5.1 Häusliches Schmutzwasser 

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage anzuschließen. 

Mit dem Bebauungsplan besteht aus abwassertechnischer Sicht Einverständnis, da alle 
Neubauten an die gemeindliche Kanalisation angeschlossen werden. 

2.5.2 Industrieabwasser 

Einleitungen von nicht hausabwasserähnlichen Abwässern aus Industrie- und 
Gewerbebetrieben sowie aus sonstigen privaten, kommunalen und gewerblichen 
Einrichtungen in öffentliche Abwasseranlagen dürfen nur unter Einhaltung der 
Bestimmungen der jeweiligen Entwässerungssatzungen erfolgen. Weiterhin ist zu prüfen, ob 
für derartige Einleitungen zusätzlich eine Genehmigungspflicht nach § 58 WHG besteht. 
Die Zustimmung für die vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim Betreiber der 
öffentlichen Abwasseranlage (Gemeinde, Stadt oder Abwasserzweckverband) einzuholen 
bzw. in Fällen, in denen der § 58 WHG zutrifft, bei der Kreisverwaltungsbehörde zu 
beantragen. 

2.5.3 Niederschlagswasserbeseitigung 

Um die Regenwasserbewirtschaftung für das Planungsgebiet zeitgemäß zu regeln, sind die 
dafür notwendigen geologischen- und hydrogeologischen Daten rechtzeitig zu ermitteln. 
Durch darauf basierenden Festsetzungen im folgenden Bebauungsplan kann eine naturnahe 
Bewirtschaftung des Regenwassers ohne großen zusätzlichen Planungs- und Bauaufwand 
realisiert werden. 

Das anfallende, gering verschmutze Niederschlagswasser ist bevorzugt flächenhaft über 
eine geeignete Oberbodenschicht zu versickern. Auf Grund der Nähe des Baugebiets zum 
festgesetzten Wasserschutzgebiet gilt dieser Grundsatz umso mehr. Die dazu notwendige 
Fläche sollten bereits in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden. 

3. ZUSAMMENFASSUNG 
Unter Beachtung unserer Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 
Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung. 

 
Beschluss: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Änderungen sind nicht erforderlich. 
 
6. Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.1 BauGB) 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, siehe Punkt 4.3. 
Innerhalb der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein 
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Der Abwägung der vorgebrachten Bedenken u. Anregungen in Form der Stellungnahmen 
(Buchst. a-d) zur frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zum Entwurf 
der 15 Änderung des Flächennutzungsplans mit der Begründung, beide in der Fassung vom 
04.06.2019 hat der Gemeinderat Pürgen am 04.06.2019 zugestimmt u. gebilligt (vgl. Punkt 
4.4). 
 
7. Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 2 BauGB) 
Beteiligung der Behörden u. sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB, 
siehe Punkt 4.5. 
Insgesamt 25 Aufforderungen zu Stellungnahmen, keine Bedenken, bzw. Rückantwort gaben 
25 Behörden oder Träger öffentlicher Belange. 
 
8. Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit (§ 3 Abs.2 BauGB) 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB, siehe Punkt 4.6. 
Innerhalb der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
 
9.Feststellungsbeschluss, Genehmigung u. Wirksamkeit 
Von Seiten der Behörden, den Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit wurden 
keine Bedenken u. Anregungen in Form der Stellungnahmen vorgebracht. 
Feststellungsbeschluss vom 08.10.2019 (vgl. Punkt 4.7). 
Der Gemeinderat stellt die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes Pürgen und die 
Begründung mit Umweltbericht, beides in der Fassung vom 04.06.2019, für die Errichtung 
einer Schützenhalle auf der FlNr. 366/3 Gemarkung Stoffen fest und beschließt, diese dem 
Landratsamt Landsberg am Lech zur Genehmigung vorzulegen. 
Mit Bescheid vom 05.11.2019 (6100-4el) des Landratsamt Landsberg am Lech wird die 15 
Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Pürgen gemäß § 6 Abs. 1BauGB i. V. § 
1 Abs. 8 BauGB genehmigt (vgl. Punkt 4.8) 
 
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung vom 15.11.2019 wird die 15 Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Pürgen wirksam (vgl. Punkt 4.9) 
 
 
 
  
 
  _______________________________________ 
  Klaus Flüß       Erster Bürgermeister 
 
 
 


